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Gemeinderatskanzlei 

Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon 

Telefon 044 952 51 80 

gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch 

www.pfaeffikon.ch 

 

 
Protokollauszug Gemeinderat vom 16. Juni 2026 

 

 

2026/96. Regionale Führungsorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon (RFO) - Revision 

Entschädigungsreglement RFO/RFS 

 

 

Ausgangslage 

Das Reglement über die Entschädigungen für Angehörige der regionalen Gemeinde-

Führungsorganisation Pfäffikon–Fehraltorf–Hittnau–Russikon wurde durch den Gemeinderat Pfäf-

fikon am 26. Juni 2012 erlassen und per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt.  

 

Die Entschädigungsansätze wurden seit Inkraftsetzung des Reglements nicht angepasst. Ver-

gleichbare Sicherheitsorganisationen der Gemeinde Pfäffikon, insbesondere Feuerwehr und 

Seerettungsdienst, entschädigen Übungen und Ausbildungsleistungen heute mit höheren Ansät-

zen. 

 

Zur Harmonisierung der Entschädigungsansätze innerhalb der Sicherheitsorganisationen der 

Gemeinde Pfäffikon sollen die Entschädigungen des regionalen Führungsstabes per 1. Septem-

ber 2026 angepasst werden. 

 

Die Mehrkosten belasten die Erfolgsrechnung 2026 unwesentlich. 

 

Die bestehenden Jahrespauschalentschädigungen gemäss Art. 3.1 haben sich bewährt und 

werden als weiterhin zeitgemäss beurteilt. 

 

 

Erwägungen 

Die Anforderungen an Ausbildung, Übungen und Einsatzbereitschaft der Angehörigen des regi-

onalen Führungsstabes haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Die bestehenden 

Entschädigungsansätze entsprechen nicht mehr den heutigen Rahmenbedingungen. 

 

Mit der Anpassung der Entschädigungen wird eine zeitgemässe und angemessene Abgeltung 

sichergestellt sowie eine Harmonisierung mit den bestehenden Entschädigungsregelungen der 

Feuerwehr und des Seerettungsdienstes erreicht 

 

Im Sinne einer konsequenten Gleichbehandlung sollen neben der Übungsentschädigung auch 

die Ansätze für Ernstfalleinsätze angepasst werden. 

 

Zudem sind die allgemeinen Bestimmungen betreffend die Entschädigung der verschiedenen 

Organisationsangehörigen zu präzisieren. 

 

Anpassungen im Reglement: 

 

Art. 3.2 Übungsentschädigung pro Stunde 

Bisher Neu 

Für alle Stabsangehörigen CHF 30.00 Für alle Stabsangehörigen CHF 40.00 
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Art. 3.3 Entschädigung Ernstfalleinsätze 

Bisher Neu 

Für alle Stabsangehörigen: 

Erste Stunde: CHF 40.00 

Für jede weitere Stunde: CHF 40.00 

Für alle Stabsangehörigen: 

Erste Stunde: CHF 50.00 

Für jede weitere Stunde: CHF 50.00 

 

Art. 5 Allgemeine Bestimmungen 

Bisher Neu 

Bezüglich Spesenvergütungen gelten die ent-

sprechenden Bestimmungen der Verordnung 

über die Behördenentschädigungen der Ge-

meinde Pfäffikon. 

 

Der Aufwand für Übungsvorbereitungen, Tag- 

und Sitzungsgelder sowie für Spesen für die 

Gemeinderäte, welche dem regionalen Ge-

meinde-Führungsorgan angehören, werden 

von den jeweiligen Gemeinden nach deren 

Bestimmungen getragen. 

 

Bezüglich Spesenvergütungen gelten die ent-

sprechenden Bestimmungen der Verordnung 

über die Behördenentschädigungen der Ge-

meinde Pfäffikon. 

 

Der Aufwand für Übungsvorbereitungen, Tag- 

und Sitzungsgelder sowie für Spesen für die 

Gemeinderatsmitglieder sowie für Verwaltungs-

angestellte (inkl. Kommunalpolizei) und Feuer-

wehrangehörige, welche dem regionalen Ge-

meinde-Führungsorgan angehören, werden 

von den jeweiligen Gemeinden nach deren 

Bestimmungen getragen. 

 

Zivilschutzangehörige werden für einen Rapport 

mittels Übungssold entschädigt. Bei Tagesübun-

gen erhalten sie eine Erwerbsersatzkarte (EO-

Karte). 

 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die vorstehend aufgeführten Änderungen von Art. 3.2, 3.3 und 5 des Reglements über die 

Entschädigungen für Angehörige der regionalen Gemeinde-Führungsorganisation Pfäffikon–

Fehraltorf–Hittnau–Russikon werden genehmigt. Die Änderungen treten per 1. September 

2026 in Kraft. 

 

2. Das Sicherheitsamt der Gemeinde Pfäffikon wird mit der Umsetzung beauftragt. 

 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Sicherheitsvorstände der Gemeinden Fehraltorf, Hittnau und Russikon 

- Stabschef RFS 

- Bereichsleiter Sicherheit und Einwohnerdienste 

- Leiterin Sicherheit 

- Bereichsleiter Finanzen und Liegenschaften 
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- Archiv 2026.583 

- Beschluss ist: öffentlich 

 
 

 

Gemeinderat Pfäffikon ZH 

 

 

 

Marco Hirzel Daniel Beckmann 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

 

 


